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Qualitätssicherungsvereinbarung
mit Lieferanten von  Werkzeug oder Verpackung
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	Qualitätssicherungsvereinbarung mit Werkzeuglieferanten



Verbindlichkeitserklärung

Diese Qualitätssicherungsvereinbarung mit Werkzeuglieferanten wird mit dem Tag des Unterzeichnens durch den Lieferanten und den Kunden wirksam und ist somit Bestandteil aller Lieferverträge, die zwischen beiden Parteien geschlossen werden, selbst wenn der Lieferant im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf abweichende Qualitätsvorschriften verwiesen wird. 

Sie kann unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten von beiden Parteien gekündigt werden. Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Auf bereits abgeschlossene Lieferverträge ist die Qualitätssicherungsvereinbarung unabhängig von einer Kündigung weiterhin gültig. 

Diese Qualitätssicherungsvereinbarung unterliegt deutschem Recht. 

Bitte hier ankreuzen, ob zusätzlich eine Sondervereinbarung (siehe Formblatt Anlage 2 dieser QSV) getroffen wurde:

 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

Anschrift und Daten des Lieferanten

	Name
	     

	Straße, Nr. / Postfach
	     

	PLZ / Ort
	     

	Land
	     

	UPIK- / DUNS-Nummer
	     

	Schaeffler Lieferantennr.
	     


Unterschriften
Lieferant
	
	     
	     
	

	
	Datum
	
	Name, Funktion
	
	Unterschrift


	
	     
	     
	

	
	Datum
	
	Name, Funktion
	
	Unterschrift


Kunde
	
	     
	     
	

	
	Datum
	
	Name, Lieferantenentwicklung
	
	Unterschrift


	
	     
	     
	

	
	Datum
	
	Name, Einkauf
	
	Unterschrift 
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